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Ge#etz, betreffend Verbot der unfreien Pre##e und Journali#ten 
im Deut#chen Reich. 

 
 

gegeben am 10.01.2020, im Namen des Deut#chen Reiches.   
 

In Kraft ge#etzt am 20.01.2020 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger 
nach erfolgter Zu#timmung des Bundesrathes, was folgt: 

 

 
 

Nr. 03 
 

 
Der Bundesrath hat auf Grund §. 3. des Ge#etzes über die Ermächtigung des Bundesraths zu wirt#chaftlichen Maßnahmen 
u#w. vom 04. Augu#t 1914 (Reichs-Ge#etzbl. S. 327) folgendes Ge#etz be#chlo##en. 
 
Die aktuelle Entwicklung im vereinten Deut#chland (BRD, DDR, Berlin) #so auch im Deut#chen Reich hat gezeigt, daß die 
Einrichtungen von Rundfunk, Pre##e und Nachrichtendien#te, verfa##ungsfeindliche Handlungen betreiben, #ich auf Ge#etze ohne 
Geltungsbereich berufen und gegen Grundrechte #ouveräner In#titutionen ver#toßen. 

   
§ 1. 

 
Gemäß Artikel 4 Ab#atz 16 und Artikel 48, Ab#atz 1 der Deut#chen Verfa##ung, unter#teht mit Inkraft#etzung die#es Ge#etzes, 
die Ge#amtheit aller öffentlichen Ma##enmedien (Pre##e, Druckerzeugni##e, Hörfunk, Fern#ehen, Internet), dem Deut#chen 
Reich. Die vorgenannten Unternehmungen, die der Zen#ur unterliegen, um fremden und Deut#chlandfeindlichen Intere##en zu 
dienen, werden mit die#em Ge#etz als unfreie, abhängig und als gefährliche Unternehmungen einge#tuft. Es gilt für alle 
Betreffenden, die Privathaftung mit dem ge#amten per#önlichen Vermögen. Als zu#ätzlicher Bürge kann auch der Auftraggeber 
mit #einem  ge#amten Vermögen einbezogen werden. Be#onders dann, wenn #ich Werke im Umlauf befinden, verteilt, 
veröffentlicht oder nachträglich gefäl#cht wurden und werden, die der Wiedervereinigung Deut#chlands, dem Recht auf Heimat 
und der Wiederher#tellung des Deut#chen Reiches, entgegen gewirkt haben und den Tatbe#tand unwahrer oder gefäl#chter 
Berichter#tattungen dar#tellen. 
 
Die#es gilt auch für Vereinigungen aller Art mit politi#cher Motivation und Be#trebung, die in der Staats- oder 
Ge#ell#chaftsordnung des Deut#chen Reiches den öffentlichen Frieden, insbe#ondere die Wiederher#tellung der Einheit 
Deut#schlands bewußt behindern. 
 
Die#es gilt auch für gleichartig eingerichteten Vereinigungen ausländi#cher Unternehmungen und der nichtdeut#chen 
Bevölkerung im ge#amten Deut#chen Reich. 
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§ 2. 
 

Der ge#amte kommerzielle und private Journali#mus, der wie in § 1. die#es Ge#etzes handelt, haftet mit dem ge#amten 
per#önlichen Vermögen. Als zu#ätzlicher Bürge kann auch der Auftraggeber mit #einem  ge#amten Vermögen einbezogen 
werden, wenn #ich Werke im Umlauf befinden, verteilt, veröffentlicht oder nachträglich gefäl#cht wurden und werden, die der 
Wiedervereinigung Deut#chlands, dem Recht auf Heimat und der Wiederher#tellung des Deut#chen Reiches, entgegen gewirkt 
haben und den Tatbe#tand unwahrer oder gefäl#chter Berichter#tattungen, dar#tellen.  
 

§ 3. 
 
Allen Unternehmungen und auch privat agierenden Per#onen, die unter § 1. und § 2. die#es Ge#etzes fallen, unterliegen nicht 
mehr dem Recht der Freien Pre##e, #ie #ind aufzulö#en. Deren ge#amter Be#itz und Eigentum im In- und Ausland, i#t mit 
die#em Ge#etz beschlagnahmt. 
 
Ihnen i#t verboten Gebühren, Beiträge oder Abgaben zu erheben. Die#es Verbot gilt rückwirkend bis zum 09. November 1989. 
Der bisher erzeugte Schaden i#t den Ge#chädigten zurückzuer#tatten.  
 

§ 4. 
 
Jeder Ver#toß gegen die#es Ge#etz wird nach Schuldig#prechung der betreffenden Unternehmung durch ein Militärgericht und 
bei privaten Tätern, durch das Deut#che Reichsgericht, nach de##en Erme##en mit jeder ge#etzlichen Strafe geahndet. 
 

§ 5. 
 

Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. Sobald der Volks-Reichstag wieder 
zu#ammentritt, i#t ihm die#es Ge#etz zur Ab#timmung vorzulegen. 
 

 

Gegeben zu Berlin, den 10. Januar 2020 

 
 

      Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 
 
 

 Staats#ekretär und Prä#idial#enat  
Erhard Lorenz 
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